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Verordnungs - Glatt
fuͤr die

Kürſtlich Kürſtenbergiſche

Domainen⸗Adminiſtration .
I. Abtheilung .

Den J . Oktober Nro . 9 . 1812 .

Nr . 10,852 . Die bei dem Abſchluſſe von Kauf⸗ und Tauſch⸗Verträgen für
das Fürſtliche Aerar zu beobachtenden Vorſchriften betreffend .

An ſämmtliche Fürſtliche Verwaltungs⸗Stellen .
Zur Erzielung einiger Gleichförmigkeit in Abſchließung der Kauf⸗ und Tauſch⸗Verträge findet man

ſich veranlaßt , den Fürſtlichen Verwaltungs⸗Stellen ein Kaufvertrags - Formular mit der Weiſung zugehen
zu laſſen , hiernach die Verträge abzuſchließen und abzufaſſen , Abweichungenhievon aber in den Vorlage⸗
Berichten beſonders zu begründen .

Zur weitern Inſtruction wird bemerkt :

1 ) Der Gegenſtand des Kaufes oder Tauſches iſt unter Angabe der Karten⸗ oder Urbar⸗Nummern ,
Fluren , Gewanne und der Nebenlieger und Anſtößer möglichſt genau nach dem alten und neuen Maße
und der Kulturart zu beſchreiben .

Sollte für das Gütermaß nicht Gewährſchaft geleiſtet werden und der Größe des Objectes wegen
eine Vermeſſung nothwendig erſcheinen , ſo iſt , wenn der Verkäufer ſolche nicht auf ſeine Koſten vorneh⸗
men laſſen will , dahin zu wirken , daß dies wenigſtens auf gemeinſchaftliche Koſten geſchehe .

2 ) Es iſt beſonders nachzuforſchen , ob auf dem zu erkaufenden , beziehungsweiſe zu ertauſchenden
Gute Laſten ruhen , namentlich :

à ) Nutznießungs - Nutzungs⸗ oder Wohnungs⸗Rechte ,
5) Grunddienſtbarkeiten , z. B . Waſſerleitungs⸗Hut⸗ oder Weg⸗Gerechtigkeiten und dergleichen ,
c ) Grund⸗Zinſe und Gülten , Zehenten ꝛc.

Bei dem Vorhandenſein ſolcher Laſten iſt der Umfang und die Beſchaffenheit derſelben genau zu
beſchreiben , der Berechtigte , der Grund ſeiner Berechtigung und ſo viel als möglich der Minder⸗
werth , welchen das Gut ſolcher Belaſtungen wegen hat , anzugeben .

Ein beſonderes Augenmerk iſt auf etwaige Pfandlaſten zu richten und daher zu erheben :
d) Sind Unterpfands⸗ oder Vorzugs⸗Rechte im Pfandbuche eingetragen ?
e ) Haften derartige Rechte , welche jedoch geſetzlich der Eintragung nicht bedürfen , daher aus dem

Pfandbuche nicht erſehen werden können , auf dem Gute ?

(CL. R . S. 2098 . II . 2. 2105 . 2109 . 2111 . 2135 . 2108 . )
3) Die Bedingung rückſichtlich des Zehentablöſungs⸗Kapitals kann nur im GroßherzogthumBaden,

und auch dort zur Zeit nicht überall in Anwendung gebracht werden .
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Bei Feſtſetzung derſelben kommt es beſonders darauf an , wie weit die Zehentablöſung ſchon voran⸗

gerückt iſt . Indeß iſt möglichſt an dieſer Beſtimmung und ebenſo an jener ruͤckſichtlich der Gemeinde⸗
Umlagen und Steuern feſtzuhalten , damit Abrechnungen über ſolche Schuldigkeiten vermieden werden .

Iſt das Zehentablöſungskapital feſtgeſetzt , ſo muß der urſprüngliche Betrag und der noch nicht be⸗

zahlte Theil desſelben angegeben werden .

J Ueber die Herkunft des Objectes , ob es namlich ehemännliches , eheweibliches Beibringen oder

errungen ſei , iſt genaue Verläßigung einzuziehen .

Iſt das Grundſtück Beibringen , ſo muß die Ehefrau den Vertrag gemeinſchaftlich mit

dem Manne abſchließen , da letzterer ohne Bewilligung der erſteren die ihr eigenen Liegenſchaften nicht

veräußern kann .

5 ) Wenn der Vertrag die diesſeitige Genehmigung erhalten hat , iſt auf deſſen alsbaldigen Eintrag
in das Gewährbuch und auf die Ausfertigung der Kauf⸗ oder Tauſch⸗Urkunde durch das Amtsreviſorat

hinzuwirken , hiebei zu ſorgen , daß der Inhalt des Gewährbuches und der Kauf⸗ oder Tauſch⸗Urkunde

mit dem genehmigten Vertrage genau übereinſtimme, eiwaigze Anſtände 25 das Amtsreviſorat erörtert

und Fehler verbeſſert werden .

Nach Erledigung aller Anſtände hat die WiN der . ooer
Berichts zu geſchehen .

Donaueſchingen , den 9. September 1812.
Fürſtlich Finenderdiche Bonader⸗

5 e ei Biden

mittelſt beſonderen

Formular .
Wolterdingen , 38

Großherzoglich Badiſchen Fuͤrſtlich enee wantme⸗ oimaen
Zwiſchen Lorenz Strobel , Bäcker und With inerf

dem Fürſtlichen Rentmeiſter Unold als Vertreler der Stant berteß Buſe andrer⸗
ſeits , kam unterm Heutigen zu Stande nachſteher S

Kauf⸗ V rera g.
Lorenz Strobel verkauft an die Fürſtliche Standesherrſchaft Fürſtenberg :

Ar ; ,
Bann⸗ Ur⸗ Oeſch gegen AiiLelftenKarte

—5Nr . r
7⁴ 74 ◻ 4 Jauchert — —alt Maß zu 25,000(3) oder 3 8 Wichen ae M aß

* à 40,0003 / im Saigenbronnen , grenzt :
öſtlich an Kreuzwirth Romtbach /
ſüdlich an Joſeph Münzer ,
weſtlich an Friedrich i
nördlich an Johann Höfler ;

gült⸗ zins⸗und zehentfrei ;
Coder :

gültet der Pfarrei jahrlich 1 Seſter Veſen und 1 Seſter Haber; der Pfarret 3
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ehemännlicher ( ehegemeinſchaftlicher oder eheweiblicher ) Herkunft ;

um den Kaufpreis von —: . 400 fl.

Vierhundert Gulden ,
unter folgenden

Der Kaufſchilling wird 14 Tage nach erfolgter 115 richtig befundener Ausfertigung des Kaufbriefes
am Sitze des Fürſtlichen Rentamtes N. oder des Fürſtlichen Hofzahlamtes in Donaueſchingen an den

„Verkäufer oder deſſen Specialbevollmächtigten bezahlt .
Eine Verzinſung desſelben findet nicht Statt ;

( oder :

der Kaufſchilling , vom Tage der Ratification an mit 31 pro Cent verzinslich , wird nach erfolgter und

richtig befundener Ausfertigung des Kaufbriefes am Sitze des Rentamts N. oder des Fürſtlichen Hofzahlamtes

zu Donaueſchingen an den Verkäufer oder deſſen Specialbevollmächtigten in folgenden Terminen bezahlt :
Mäßtiit 181999 0 fl.

7 1843 100 fl .
„ I84 ll . 100 fl .

2
— : 400 fl . )

Für das Gütermaß wird Gewährſchaft geleiſtet , für ein etwaiges Uebermaß hat jedoch Verkäufer

85 Vergütung nicht anzuſprechen ;
( oder :

für das Gütermaß wird keine Gewährſchaft geleiſtet , Verkäufer hat aber die Grenzen richtig zu

ban und im unbeſtrttenen Zuſtande zu übergeben . )
3.

Aaſſer!den ee haften auf dem Grundſtücke keine privatrechtlichen Laſten irgend einer Art ,

namentlich keine Grund⸗ und Pfand⸗Laſten . Der Verkäufer leiſtet hiefür , und daß das verkaufte Grund⸗

ſtück unbeſchränktes und mit keinem Lehen⸗Nerus behaftetes , auch unter keiner auflöſenden Bedingung er⸗

worbenes Eigenthum deſſelben ſei , Gewährſchaft .

Der Verkäufer verpflichtet ſich, das Zehent⸗ und Gült⸗Ablöſungs⸗Kapital zu berichtigen , ebenſo die

Steuern und die Gemeindeumlagen für das laufende Stener⸗ beziehungsweiſe Rechnungs⸗Jahr .

5.

Die Koſten des Kaufs , insbeſondere die Gebühren des Gewährgerichts , ſowie jene für Ausfertigung

des Kaufbriefes übernimmt der Käufer .
6.

Die Einheimſung des diesjährigen Gutsertrages ſtehet dem Verkäufer zu ;

( oder :

Verkäufer iſt nicht befugt , von heute an an dem Grundſtücke irgend eine Aenderung vorzunehmen
und von deſſen Ertrage ſich irgend etwas anzueignen . )

3

Die Genehmigung des Vertrages durch Fürſtliche Domainen⸗Kanzlei wird ausdrücklich vorbehalten .
Der Verkäufer bleibt bis zu der ihm hierüber gemachten Eröffnung an die Beſtimmungen dieſes

Vertrages gebunden .

Für die Fürſtliche Standesherrſchaft iſt die Uebereinkunft erſt nach erfolgter oben vorbehaltener Ge⸗

nehmigung der Fürſtlichen Domainen⸗Kanzlei als abgeſchloſſen zu betrachten .
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8.

Die . erfolcgt ſogleich 8 5 der Genehmigung .
( Die weiter nothwendigen Bedingungen ſind ſodann

hier unter fortlaufenden Nummern einzurücken . )
Dieſer 905 iſt doppelt ausgefertiget und jedem der Betheiligten ein Exemplar oefelt — —

Wolterdingen , am 1. September 1842 .

Unterſchrift
des Verkäufers des Käufers .

der Ehefrau desſelben . )
8

Nr .
115501. Die AblsSfüng; der auf den Zehnten haftenden Wiare.

Competenzen betreffend .
An ſämmtliche Fürſtliche Rentämter unter badiſcher Hoheit .

Es iſt ſchon einmal der Fall vorgekommen , daß von einer diesſeitigen Local⸗Verrechnung ohne vor⸗

herige Anfrage und erhaltene Ermächtigung das Ablöſungs⸗Capital einer Pfarr⸗ Competenz bezahlt wor⸗

den iſt .

Nachdem nun aber vor der Hand nur die Zinſe aus dieſen Capitalien, nicht aber die letzteren ſelbſt
bezahlt werden dürfen , ſo werden die Fürſtlichen Rentämter angewieſen , eine derartige Zahlung nur dann

zu leiſten , wenn ſie auf jedesmalige Veranlaſſung des Großherzoglichen Miniſteriums des Innern , katho⸗

liſche Kirchen⸗Section , einen ausdrücklichen Auftrag hiezu von dieſſeitiger Stelle 5 haben werden .
Donaueſchingen , den 22 . September 1842 .

Fürſtlich Fürſtenbergiſche Domainen⸗Kanzlei .
Dilger .

35 Bunder.
Nr . II,IAA . Die Verbindlichkeit der Groflerzogliehen Staatskaſſe zur

Zurückzahlung der ungebührlich bezogenen Steuern betreffend .

Den ſämmtlichen Verrechnungen unter badiſcher Hoheit wird eine Abſchrift des Erlaſſes der Groß⸗
herzoglichen Steuer - Direetion vom 20 . September 1842 Nr . 13,233 zum Wiſſen und künftigen Beneh⸗
men mit dem Auftrage mitgetheilt , nunmehr unverweilt die Erſatzberechnungen über die von der Stan⸗

desherrſchaft wegen irriger Kataſtrirung der Steuerkapitalien zur Ungebühr bezahlten Steuern für jeden
einzelnen Fall zu fertigen , dieſelben von den Steuerperäquatoren gehörig beurkunden zu laſſen und binnen

2 Monaten anher einzuſenden , in den Fällen aber , in welchen bereits Erſatzberechnungen gefertiget und35 eingeſendet wurden , dieſes in beſondern Berichten binnen gleicher Friſt zur Anzeige zu

Donaueſchingen , den 30 . September 1842 .

Weie Domainen⸗Kanzlei .
Dilger .

Vdll. Binder .

A b .

Siee

Carlsruhe , den 20 . September 1842 .

Nr . 13,233 . Erlaß des Großherzoglichen Finanz⸗Miniſteriums vom 10 . d. M. Nr . 7128 , in Sachen
der Fürſtli —5 Standesherrſchaft Fürſtenberg , gegen den Großherzoglichen Civilfiskus , Forderung be⸗
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